
Vormundschaft über Minderjährige §§ 1818—1822

an einem Grundstück oder auf Befreiung eines 
Grundstücks von einem solchen Recht gerichtet ist ;

3. zur Verfügung über ein eingetragenes Schiff oder 
Schiffsbauwerk oder über eine Forderung, die auf 
Übertragung des Eigentums an einem eingetragenen 
Schiff oder Schiffsbauwerk gerichtet ist;

4. zur Eingehung der Verpflichtung zu einer der in 
den Nr. 1 bis 3 bezeichne ten Verfügungen;

ö. zu einem Vertrage, der auf den entgeltlichen Er
werb eines Grundstücks, eines eingetragenen 
Schiffs oder Schiffsbauwerks oder eines Rechts an 
einem Grundstück gerichtet ist.

(2) Zu den Rechten an einem Grundstück im Sinne dieser 
Vorschriften gehören nicht Hypotheken, Grundschulden 
und Rentenschulden.

§ 1822
Der Vormund bedarf der Genehmigung des Rates des 

Kreises :
1. zu einem Rechtsgeschäfte, durch das der Mündel zu 

einer Verfügung über sein Vermögen im ganzen oder 
über eine ihm angefallene Erbschaft oder über seinen 
künftigen gesetzlichen Erbteil oder seinen künftigen 
Pflichtteil verpflichtet wird, sowie zu einer Verfügung 
über den Anteil des Mündels an einer Erbschaft;

2. zur Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Vermächt
nisses, zum Verzicht auf einen Pflichtteil sowie zu einem 
Erbteilungsvertrage ;

3. zu einem Vertrage, der auf den entgeltlichen Erwerb 
oder die Veräußerung eines Erwerbsgeschäfts gerichtet 
ist, sowie zu einem Gesellschaftsvertrage, der zum 
Betrieb eines Erwerbsgeschäfts eingegangen wird;

4. zu einem Pachtvertrag über ein Landgut oder einen 
gewerblichen Betrieb;

6. zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder einem anderen 
Vertrage, durch den der Mündel zu wiederkehrenden 
Leistungen verpflichtet wird, wenn das Vertragsver
hältnis länger als ein Jahr nach der Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahrs des Mündels fortdauern soll;
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